
 

 

Information – Mensakosten und Steuererklärung 
 
 
Wir informieren Sie, dass ab dem Schuljahr 2020/2021 die Bezahlung des Essens in der schuleigenen 
Mensa für alle Schüler*innen nicht mehr bar durch Aufladen der Mensakarte erfolgt. Die digital 
erfassten Abbuchungen werden voraussichtlich im Januar und im Juni in Rechnung gestellt.  
Dies ist notwendig, um die Spesen bei der Steuererklärung in Abzug bringen zu können. 
Konsumationen an der Schulbar werden nach wie vor mittels Aufladung von Bargeld auf die 
Mensakarte bezahlt, da diese Spesen steuerlich nicht absetzbar sind. 


